
gungsrechts des Kreditinstituts. So hat entsprechend 
der Bedeutung des vertraglich festgelegten Kredit
zwecks das Kreditinstitut bei zweckwidriger Verwen
dung des Kredits das Recht zur sofortigen Kündigung 
(§ 243).

Darlehnsvertrag

Darlehnsverträge (§§ 244, 245) können von Bürgern 
untereinander oder zwischen Bürgern und gesellschaft
lichen Organisationen (z. B. Kassen der gegenseitigen 
Hilfe) abgeschlossen werden. Auch im Darlehnsvertrag 
kann ein Verwendungszweck bestimmt werden. Das ist 
aber für diesen Vertrag nicht typisch; in der Regel ist 
der Zweck der Darlehnsaufnahme lediglich Motiv des 
Darlehnsnehmers, das nicht Vertragsinhalt wird.
Beim Darlehen ist entsprechend seinem Charakter als 
Akt der kameradschaftlichen Hilfeleistung im Zweifel 
die Unverzinslichkeit anzunehmen, wie es z. B. für Dar
lehen der Kassen der gegenseitigen Hilfe satzungs
gemäß festgelegt ist. Werden Zinsen vereinbart, so dür
fen sie nicht höher sein als die Zinsen für ähnliche 
Spareinlagen. Damit soll die Möglichkeit ausgeschlos

sen werden, daß ein Bürger aus der Vergabe von Dar
lehen einen höheren Nutzen zieht als aus der Einzah
lung der Geldbeträge auf ein Sparkonto (§ 244 Abs. 3). 
Aus dem gleichen Grund wird auch die gewerbsmäßige 
Vergabe von Darlehen für unzulässig erklärt (§ 233 
Abs. 2 letzter Satz).
Bei Darlehnsverträgen soll das Moment des persön
lichen Vertrauens im Vordergrund stehen. Eine Siche
rung kann zwar in bestimmten Fällen in Form von 
Besitzpfandrechten, Hypotheken oder Bürgschaften 
gerechtfertigt sein. Das anstelle der bisherigen Siche
rungsübereignung geschaffene besitzlose Pfandrecht 
(§ 448) ist hierfür jedoch nicht zugelassen.
Aus der in § 245 getroffenen Regelung über die Rück
zahlung von Darlehen ist die Bestimmung hervorzu
heben, daß der Darlehnsnehmer jederzeit zur sofortigen 
Rückzahlung berechtigt ist (§ 245 Abs. 1 letzter Satz). 
Das ist als ein gesetzliches Verbot einer anderweitigen 
vertraglichen Vereinbarung zu verstehen, so daß also 
z. B. trotz anderslautender Abreden der Darlehnsneh
mer stets in der Lage ist, ein verzinsliches DarlehnsVer
hältnis durch vorfristige Rückzahlung zu beenden.

EDGAR PRÜFER, Richter am Obersten Gericht
und Mitglied der Kommission des Ministerrates zur Ausarbeitung des Zivilgesetzbuchs 
Dr. HARALD SCHMIDT, Justitiar der Staatlichen Versicherung der DDR

Die Versicherungsverhältnisse der Bürger
Zur weiteren Erhöhung des materiellen und kulturellen 
Lebensniveaus des Volkes entsprechend der vom 
VIII. Parteitag der SED gestellten Hauptaufgabe gehört 
auch die Befriedigung der ständig wachsenden Bedürf
nisse der Bürger nach einer ausreichenden Vorsorge 
für plötzlich und unvorhergesehen eintretende Scha
densfälle und andere Ereignisse, die das Leben, die Ge
sundheit und Arbeitsfähigkeit, das persönliche Eigen
tum und das Arbeitseinkommen beeinträchtigen kön
nen.
Die wichtigste Seite dieser Vorsorge besteht in der 
Bekämpfung der objektiven und subjektiven Ursachen 
solcher schadenstiftenden Ereignisse, in der Erziehung 
der Bürger zu einem schadenverhütenden Verhalten. 
Treten aber Schadensereignisse ein, dann ist für die 
materielle Sicherstellung der Lebensbedingungen der
jenigen Bürger vorzusorgen, die davon betroffen wer
den. Der sozialistische Staat trifft diese Vorsorge einer
seits durch ein sozialistisches Gesundheitswesen, das 
eine vorbildliche medizinische Betreuung für alle Werk
tätigen gewährleistet, und andererseits durch eine 
Reihe von sozialpolitischen Maßnahmen, wie z. B. die 
Sozialpflichtversicherung, die freiwillige Zusatzrenten
versicherung, die Lohnausgleichszahlungen der Betriebe 
bei Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und anderen 
Erkrankungen, sowie die Regelungen über die arbeits
rechtliche materielle Verantwortlichkeit der Betriebe.

Aufgaben und Bedeutung der Versicherung 
in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
Zur Ergänzung der schadenverhütenden und der sozial
politischen Maßnahmen des sozialistischen Staates kann 
und soll jedoch auch jeder Bürger selbst aus eigenen 
Mitteln für sich und seine Familie für die Wechselfälle 
des Lebens Vorsorgen. Dem dienen die vielfältigen Mög
lichkeiten der Sach-, Haftpflicht- und Personenversiche
rung bei der Staatlichen Versicherung der DDR.
Die Breite und Vielfalt der Aufgabenstellung des Ver
sicherungswesens in der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft spiegelt § 5 Abs. 1 der VO über das Statut 
der Staatlichen Versicherung der DDR vom 19. Novem

ber 1968 (GBl. II S. 941) wider, der fordert, die öko
nomische Tätigkeit darauf zu richten, „daß die Ver
sicherung als notwendige Methode der Bildung, Ver
waltung und Verwendung finanzieller Reserven über
all dort wirksam wird, wo durch unvorhergesehene 
Schadensfälle oder andere Ereignisse ein Geldbedarf 
eintritt, der von den Betrieben bzw. den Bürgern nicht 
oder nur unrationell gedeckt werden kann“.
Daraus erwächst für die Staatliche Versicherung die 
Verantwortung, die Versicherungsverhältnisse in Über
einstimmung mit der gesellschaftlichen Entwicklung so 
zu gestalten, daß sie den Bedürfnissen der Bürger nach 
Vorsorge bei unvorhergesehenen Schäden am persön
lichen Eigentum, bei Schadenersatzansprüchen anderer 
sowie bei Körperschäden, Todesfällen und anderen Er
eignissen entsprechen. Die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten sollen Schäden verhüten helfen und zu sorg
fältigem Verhalten erziehen (§ 246 Abs. 1 des Entwurfs). 
Dabei hat die Staatliche Versicherung durch zielgerich
tete Maßnahmen zu gewährleisten, daß die Bürger über 
die Möglichkeit, sich zu versichern und damit persön
liche Vorsorge zu treffen, aufgeklärt werden. In die
sem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, daß 
nach dem Statut der Staatlichen Versicherung der 
DDR die Versicherungs'beziehungen der Bürger im Prin
zip als freiwillige Versicherungen durch Verträge zu 
gestalten sind und Pflichtversicherungen nur durch 
Gesetze der Volkskammer und Verordnungen des 
Ministerrates festgelegt werden dürfen (§ 2 Abs. 4 des 
Statuts).
Der ZGB-Entwurf regelt in den §§ 246 bis 265 die 
Grundfragen der rechtlichen Ausgestaltung der Sach-, 
Haftpflicht- und Personenversicherungen. Mit diesen 
Bestimmungen wird das z. Z. noch gültige Gesetz über 
den Versicherungsvertrag (WG) vom 30. Mai 1908 
(RGBl. S. 263) auch für die Versicherungsbeziehungen 
der Bürger außer Kraft gesetzt werden./*/

/*/ Für die Versicherungsverhältnisse der volkseigenen Wirt
schaft, der Landwirtschaft, Nahrungsgüterwirtschaft und 
Forstwirtschaft sowie der staatlichen Organe und Einrichtun
gen gilt das WG bereits nicht mehr (vgl. § 10 Abs. 2 der 1. DVO 
vom 19. November 1968 [GBl. n S. 939] zum Gesetz über die
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